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Grundsätzliches zu Beihilfen



Staatliche Beihilfe

Definition

Der Begriff „staatliche Beihilfe“ bezeichnet die Bereitstellung 

öffentlicher Mittel durch eine Behörde (auf nationaler, 

regionaler oder lokaler Ebene) zur Unterstützung bestimmter 

Unternehmen oder Produktionszweige.

Ein Unternehmen, das eine solche Beihilfe erhält, hat somit 

gegenüber seinen Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil.
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Beihilfen

– Beihilfen können in Form von Zuschüssen, Bürgschaften oder zinsverbilligten Darlehen gewährt 

werden.

– Sie stellen für das empfangende Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber einem 

Konkurrenzunternehmen dar, welches eine solche Zuwendung nicht erhält.

– Daher können Beihilfen den Wettbewerb innerhalb der EU verzerren. Deshalb ist die Gewährung 

von Beihilfen innerhalb der EU grundsätzlich verboten.

– Das EU-Recht lässt aber über sogenannte Beihilfe-Verordnungen Ausnahmen des allgemeinen 

Verbots zu.

– In den verschiedenen Verordnungen hat die EU-Kommission detailliert geregelt, zu welchen 

Bedingungen und bis zu welcher Höhe Beihilfen gewährt werden können.

– Förderinstitute müssen bei der Kreditvergabe die Bestimmungen dieser EU-Verordnungen 

beachten.
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EU-Beihilferecht in den Förderprogrammen der Rentenbank
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Quelle:Rentenbank



Beihilfeobergrenzen

In den für die Förderprogramme der Rentenbank relevanten und zuvor genannten EU-Verordnungen 

werden unterschiedliche Beihilfeobergrenzen festgelegt. Hintergrund für diese Grenzwerte ist die 

Erwartung, dass Subventionen innerhalb dieser Grenzen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen.

Beihilfeintensität

Angabe der Beihilfe in Prozent der förderfähigen Investitionskosten. Die Grenze bezieht sich 

ausschließlich auf das Vorhaben, welches gefördert werden soll.

Beihilfewert

Angabe der Beihilfe in Euro, die definiert, wie viel Beihilfe ein Unternehmen in einem bestimmten 

Zeitraum insgesamt erhalten darf (absolute Höchstgrenze).
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De-minimis-Beihilfe

Die an einziges Unternehmen in Deutschland ausgereichten De-minimis-Beihilfen dürfen…

– für Allgemeine und DAWI-De-minimis-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Jahren (rollierend) und

– für Agrar- und Fisch-De-minimis-Beihilfen im laufenden sowie den vorangegangen zwei 

Kalenderjahren

einen bestimmten Betrag nicht übersteigen. Dieser Höchstbetrag beträgt bei:

– Allgemeine-De-minimis-Beihilfen 300.000 €

– Agrar-De-minimis-Beihilfen 20.000 €

– Fisch-De-minimis-Beihilfen 30.000 €

– DAWI-De-minimis-Beihilfen 750.000 €.
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EU-Referenzzinssatz und 

Förderkreditzinssatz



Entwicklung der EU-Referenzzinssätze
Förderdarlehen enthalten eine Beihilfe, wenn der Sollzinssatz niedriger liegt als der EU-Referenzzins!

Der EU-Referenzzins orientiert sich am „Basiszins“:
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EU-Referenzzinssatz
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Zinssätze der Rentenbank
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• Zinskonditionen der Rentenbank enthalten eine 

Beihilfe nach EU-Recht.

• Für die mit BR = „ja“ gekennzeichneten 

Kredittypen ist eine Antragstellung gemäß 

Merkblatt „Beihilfen“ erforderlich.

• Für Unternehmen, deren Beihilfeobergrenzen 

bereits ausgeschöpft sind oder die kein KMU 

sind, werden auch beihilfefreie Konditionen 

angeboten.

• Beihilfewert kann näherungsweise vorab mit dem 

Darlehensrechner auf der Webseite der 

Rentenbank berechnet werden



Beihilfefreie Konditionen
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Der Beihilfewert von vielen Programmen steigt
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Kumulierung von Beihilfen



Kumulierung verschiedener Beihilfen innerhalb desselben Vorhabens

• Es besteht eine Kumulierungspflicht für De-minimis-Beihilfen für ein 

Unternehmen und für Beihilfen für dasselbe Vorhaben.

• Ein unternehmen kann für ein Vorhaben mehrere Beihilfen erhalten, 

sofern es kein Kumulierungsverbot gibt.

• Hierbei bildet das höchste Beihilferegime grundsätzlich die Obergrenze der 

Förderung. Wird mit einer AGVO-Beihilfe kumuliert, so bildet die höchste AGVO-

Beihilfe die maximale Obergrenze.
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Kumulierung von Beihilfen

– Zulässige Beihilfeobergrenze darf bei 

Addition der für ein Vorhaben gewährten 

Beihilfen nicht überschritten werden.

– Kreditnehmer ist für Einhaltung der 

Kumulierungsvorschriften verantwortlich.

– Innerhalb des relevanten Zeitraums erhaltene Agrar-

De-minimis-Beihilfen und Fisch-De-minimis-Beihilfen 

werden auf den Allgemeine De-minimis-Höchstbetrag 

von 300.000 Euro angerechnet.

DAWI-De-minimis-Beihilfen bis zu 750.000 Euro 

dürfen immer zusätzlich, das heißt neben den anderen 

De-minimis-Beihilfen, gewährt bzw. bezogen werden.
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Beihilfeantrag



Empfehlung der Hereinnahme des Beihilfeantrags! 

Bei Beantragung von Fördermitteln nach der AGVO

muss (beim Erstgespräch) vor Beginn des Vorhabens 

der Beihilfeantrag ausgefüllt werden.

Folgende Angaben sind im Antrag zwingend erforderlich:

– Beschreibung des Vorhabens 

– Angabe des Beginns und des (erwarteten) Abschlusses

– Name und Größe des Unternehmens 

– bei KMU: Abgabe Bestätigung

– Investitionsort

– Gesamtkosten und öffentlicher Finanzierungsbetrag
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FörderWelt



FörderWelt
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FörderWelt
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FördermittelFinder jetzt mit 

„Zukunftsfeldern im Fokus“ 

der Rentenbank



Vielen Dank



Disclaimer

Der Inhalt dieser Präsentation wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main („DZ BANK”) anhand von Informationen aus für 

zuverlässig erachteten Quellen mit größter Sorgfalt erstellt. Trotz aller Sorgfalt können die Informationen durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne dass die 

bereitgestellten Informationen geändert wurden. Die Zusammenstellung der Informationen erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen und unterliegt einer regelmäßigen 

und sorgfältigen Prüfung. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Angaben übernimmt die DZ BANK AG keine Gewähr.

Die in der Präsentation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Beratung oder Empfehlung zum Abschluss eines Fördermittelproduktes dar. Die hier 

bereitgestellten Informationen können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Eine Entscheidung zum Abschluss eines Fördermittelproduktes sollte nur auf 

Grundlage eines konkreten Beratungsgespräches erfolgen.

Die Informationen stellen auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar, insbesondere werden keine einzelfallbezogenen Auskünfte zur steuerrechtlichen Behandlung der 

durch Fördermittelprodukte geförderten Maßnahmen erteilt. Zur Beurteilung der persönlichen rechtlichen/ steuerlichen Situation empfehlen wir, einen Vertreter der rechts-  

bzw. steuerberatenden Berufe zu konsultieren. 

Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieser Informationen verursacht werden 

und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung der Informationen im Zusammenhang stehen. 

Die Präsentation ist durch die DZ BANK erstellt und zur Verwendung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Die Präsentation darf im Ausland nur in Einklang mit 

den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden, und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden 

Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. 

Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen 

dritter Parteien überein.
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